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BERN – Der Bundesrat hat Ende 
Oktober 2018 die strategischen Ziele 
des Schweizerischen Heilmittelinsti
tuts (Swissmedic) für die Jahre 2019 
bis 2022 festgelegt. Swissmedic ga
rantiert eine leistungsfähige und un
abhängige Heilmittelkontrolle. Um 
diesen Auftrag erfüllen zu können, 
muss das Institut auch weiterhin 
kompetent, eigenständig, unabhän
gig und effizient arbeiten können.

Herausforderungen
Swissmedic ist mit einem ra

santen wissenschaftlichtechnologi
schen  Wandel  konfrontiert.  Die 
künftigen Herausforderungen erge
ben sich unter anderem aus der per
sonalisierten Medizin, der Umset
zung der neuen Medizinproduktege
setzgebung und den Auswirkungen 
der Digitalisierung. In den Zielen ist 
unter anderem festgehalten, dass 
Swissmedic ihre Kompetenzen stän
dig erneuern und ausbauen muss, 
um mit den Entwicklungen im Um
feld Schritt halten zu können. Das In
stitut hat bereits in den vergangenen 

Jahren viele Abläufe digitalisiert und 
verfügt über ein modernes WebPor
tal. Die Digitalisierung und die Nut

zung der Potenziale der eingeführten 
Instrumente sollen konsequent wei
tergeführt werden.

Nationale und internationale 
Zusammenarbeit

Wie bereits in der Vergangenheit 
spielt die internationale Zusammen
arbeit für das Institut eine wichtige 
Rolle. Dabei sind international har
monisierte Standards Voraussetzung 
für die Abstützung auf die Ergeb
nisse anderer Behörden bzw. für eine 
arbeitsteilige  Begutachtung.  Die 
diesbezüglichen  Aktivitäten  sollen 
ausgebaut werden, die Themen blei
ben strategisch wichtig. Im Rahmen 
der  internationalen  Zusammen
arbeit sollen zudem die Projekte der 

Entwicklungszusammenarbeit, wie 
sie der Bundesrat im Jahr 2013 im 
Leistungsauftrag  verankert  hatte, 
weiterhin unterstützt werden. Der 
Fokus liegt auf der Verbesserung des 
Zugangs zu Heilmitteln durch die 
Stärkung der Regulierungssysteme 
in Ländern mit geringem und mitt
lerem Einkommen (Low and Middle 
Income Countries, LMIC).

Prozesse beschleunigen
In der Strategieperiode 2019 bis 

2022 sollen zudem zeitkritische Pro
zesse unter anderem im Bereich Zu
lassung beschleunigt werden. In den 
letzten Jahren stand hier vor allem 
die Fristeinhaltung im Vordergrund. 
Swissmedic wurde seit 2002 über  

einen vom Bundesrat erteilten Leis
tungsauftrag geführt. Das vom Par
lament im Frühling 2016 verab
schiedete revidierte Heilmittelgesetz 
(HMG) sieht in Übereinstimmung 
mit den Leitsätzen des Corporate 
Governance Berichts des Bundesra
tes neu eine Steuerung über strategi
sche Ziele vor. Der Institutsrat er
arbeitet die strategischen Ziele nach 
den Vorgaben des revidierten HMG 
und legt sie dem Bundesrat zur  
Genehmigung vor. Die strategischen 
Ziele basieren auf einer Umfeldana
lyse, aus welcher der Institutsrat ein 
Entwicklungsszenario für die nächs
ten Jahre abgeleitet hat. DT
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Bundesrat genehmigt strategische Ziele von Swissmedic
Zwischen 2019 und 2022 sollen Kompetenzen ausgebaut und Abläufe beschleunigt werden.
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BERN – Die Kantone sollen die 
Möglichkeit haben, die Anzahl der 
zulasten der Krankenversicherung 
tätigen Ärzte bei Bedarf einzuschrän
ken. Der Bundesrat spricht sich des
halb an seiner Sitzung vom 17. Okto
ber 2018 für die Initiative der Kom
mission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit  des  Nationalrates  aus, 
welche  die  geltende  Regelung  bis 
zum Sommer 2021 verlängern will. 
Parallel dazu sollen jedoch unverzüg
lich die Grundsatzdebatten zur Vor
lage des Bundesrates für eine langfris
tige Lösung zur Berufszulassung im 
ambulanten Bereich geführt werden.

Der Bundesrat hat gemäss Gesetz 
bis zum 30. Juni 2019 die Möglich
keit, die Zulassung von in Arztpraxen 
oder im ambulanten Spitalbereich 
tätigen Ärzten zur Tätigkeit zulas  
ten der obligatorischen Krankenpfle
geversicherung (OKP) zu beschrän

ken. Die Erfahrungen, die bislang  
in den Kantonen gemacht wurden, 
zeigen, dass die derzeitige Regelung 
der Zulassungsbeschränkung, wel
che nur Ärzte betrifft, die nicht min
destens drei Jahre lang in einer aner
kannten schweizerischen Weiterbil
dungsstätte gearbeitet haben, kaum 
dazu beiträgt, das bestehende Ange
bot zu reduzieren bzw. die Qualität 
der Leistungen zu verbessern oder 
die Niederlassung von Ärzten in  
unterbesetzten  Randregionen  zu  
fördern.

Am 9. Mai 2018 hat der Bundes
rat dem Parlament die Botschaft zur 
Teilrevision des Bundesgesetzes über 
die Krankenversicherung (KVG) be
treffend der Zulassung von Leis
tungserbringern überwiesen. Diese 
Vorlage erhöht die Qualitätsanforde
rungen an die Leistungserbringer, die 
zur Tätigkeit zulasten der OKP zuge

lassen sind, und soll die Qualität und 
die Wirtschaftlichkeit der Leistungen 
steigern. Sie bietet den Kantonen ein 
wirksameres Instrument zur Kon
trolle des Leistungsangebots und der 
Kosten. 

Damit ein reibungsloser Über
gang zur neuen Regelung gewährleis
tet werden kann, muss das Parlament 
die Vorlage des Bundesrates schnell 
erörtern. Wenn diese Vorlage nicht 
rechtzeitig behandelt werden kann, 
entsteht bei den Zulassungsbe
schränkungen wieder eine Lücke. 
Um einer solchen Situation vorzu
beugen und der Gefahr eines massi
ven Anstiegs der Anzahl zugelassener 
Ärzte entgegenzuwirken, stimmt der 
Bundesrat einer nochmaligen Ver
längerung der derzeitigen Über
gangsregelung von zwei Jahren zu. DT
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BERN – Die klare Mehrheit der Be
völkerung will heute keine Zucker
steuer und glaubt auch nicht an  
deren Wirksamkeit. Stattdessen wird 
der Akzent auf Transparenz und 
Prävention gesetzt.

Die Bevölkerung wünscht, über 
die nötigen Informationen und das 
dazugehörige Wissen für den eigen
verantwortlichen Konsum zu verfü
gen. Die Zusammenarbeit zwischen 
Staat und Wirtschaft wird erwartet. 
Dies sind die Ergebnisse einer Um
frage der gfs.bern im Auftrag von  
IG Erfrischungsgetränke, die im  
Februar und März 2018 über 1’000 
Interviews realisierte.

Öffentliche Aufmerksamkeit
In der Schweiz ist eine «Zucker

steuer» beim Stimmvolk weiterhin 
nicht mehrheitsfähig. Insgesamt 
sind heute 26 Prozent der Befragten 
mit einer solchen Massnahme ein
verstanden, 72 Prozent hingegen 
nicht. Die erhöhte öffentliche Auf
merksamkeit, die dem Thema seit 
zwei Jahren geschenkt wird, schlägt 
sich aber auch in der Meinung der 
Stimmberechtigten nieder. Ein Zei

chen dafür ist der gesunkene Anteil 
Unentschiedener (weiss nicht/keine 
Antwort).

So viele Leute wie nie seit Mess
beginn 2014 gaben Anfang dieses 
Jahres an, sich an Diskussionen im 
Zusammenhang mit Ernährung und 
Bewegung zu erinnern. Die erhöhte 
Aufmerksamkeit ist sicherlich Aus
druck der politischen Debatte und 
passt zum Befund, dass sich die  
Meinungsbildung in der konkreten 
Frage der Zuckersteuer festigt.

Die Zuckersteuer findet nur 
minderheitliche Unterstützung bei 
der  Stimmbevölkerung.  Andere 
Massnahmen hingegen sind sehr 
wohl mehrheitsfähig. Darunter bei
spielsweise die Durchführung ge
meinsamer Projekte von Wirtschaft 
und Staat, Ernährungskunde in den 
Schulen oder die Einführung von 
Hauswirtschaft als Pflichtfach. Am 
besten kommen bei den Stimmbe
rechtigten aber seit Jahren präven
tive Massnahmen an. DT
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Befristete Weiterführung  
der Zulassungsbeschränkung

Grundsatzdebatten zur Vorlage des Bundesrates für langfristige Lösungen gefordert.

Umfrage: Mehrheit  
gegen Zuckersteuer

Politische Diskussion festigt Minderbefürwortung  
bei Stimmbevölkerung.
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